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Teil 1 
Allgemeines 

 
 

§ 1 
Leitvorstellung der Raumordnung 

 
(1) Die Raumordnung soll das Land und seine Teilräume so entwickeln, dass  
1.  die freie Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft gewährleistet ist, 
2.  sie den Schutz, die Pflege und die Entwicklung der natürlichen Lebensgrund- 
     lagen sichert, 
3.  sie die Standortvoraussetzungen für die wirtschaftliche Entwicklung sichert 
     und verbessert, 
4.  sie die Gestaltungsmöglichkeiten der Raumnutzung langfristig offen hält, 
5.  gleichwertige Lebensbedingungen für die Menschen gesichert oder hergestellt 
     werden, 
6.  sie zur Verwirklichung des Prinzips der Geschlechtergerechtigkeit beiträgt, 
7.  sie den besonderen Möglichkeiten und Bedürfnissen alter oder behinderter 
     Menschen Rechnung trägt und 
8.  sie dem besonderen Anspruch junger Menschen auf Entwicklung und Entfaltung 
     gerecht wird. 
 
(2) Leitvorstellung bei der Erfüllung der Aufgabe nach Absatz 1 ist eine nachhaltige 
Raumentwicklung. Dabei sind die natürlichen Gegebenheiten, die Bevölkerungsent-
wicklung sowie die wirtschaftlichen, infrastrukturellen, sozialen und kulturellen Belan-
ge und Erfordernisse zu beachten. 
 
(3) Die räumlichen Voraussetzungen für die Zusammenarbeit in Europa sind zu för-
dern und weiterzuentwickeln. 
 
(4) Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen gelten die Grundsätze des  
§ 2 Abs. 2 des Raumordnungsgesetzes (ROG) unmittelbar für alle  
1.  Behörden, 
2.  öffentlichen Planungsträger, 
3.  Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie  
4.  Personen des Privatrechts im Sinne des § 4 Abs. 3 ROG. 
Diese Stellen und Personen haben im Rahmen des ihnen zustehenden Ermessens 
die Grundsätze gegeneinander und untereinander nach Maßgabe der Absätze 1 bis 3 
abzuwägen. Bei der Erteilung von Genehmigungen ist die Verwirklichung der Grund-
sätze, soweit das geltende Recht nicht entgegensteht, durch Auflagen sicherzustel-
len. 
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(5) Die Grundsätze des § 2 Abs. 2 ROG regeln nicht unmittelbar die Nutzung des 
Grund und Bodens. Sie haben dem Einzelnen gegenüber keine Rechtswirkung. Sie 
begründen keine Rechtsansprüche auf Maßnahmen der Raumordnung oder Ortspla-
nung, auf öffentliche Förderungsmaßnahmen oder Gewährung von Entschädigungen. 
 
 

§ 2 
Aufgaben der Landes- und Regionalplanung 

 
(1) Landes- und Regionalplanung haben auf die Verwirklichung der Leitvorstellung 
der Raumordnung hinzuwirken. Zu diesem Zweck haben sie nach Maßgabe dieses 
Gesetzes zusammenfassende überörtliche und überfachliche Raumordnungspläne zu 
erarbeiten und raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen unter raumordneri-
schen Gesichtspunkten aufeinander abzustimmen. 
 
(2) Sie können auch Entwicklungskonzepte erarbeiten, durch die raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen vorgeschlagen und aufeinander abgestimmt werden. 
 
 

§ 3 
Landesplanungsbehörden 

 
Landesplanungsbehörden sind: 
1.  das fachlich zuständige Ministerium als oberste Landesplanungsbehörde, 
2.  die Struktur- und Genehmigungsdirektionen als obere Landesplanungsbehörden 
     und 
3.  die Kreisverwaltungen als untere Landesplanungsbehörden.  
Die Landkreise nehmen die Aufgabe als Auftragsangelegenheit wahr. 
 
 

§ 4 
Zuständigkeit der Landesplanungsbehörden 

 
(1) Vorbehaltlich weiterer Regelungen durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Ge-
setzes sind die Landesplanungsbehörden im Verhältnis zueinander wie folgt zustän-
dig: 
1.  der obersten Landesplanungsbehörde obliegt, 
     a) das Landesentwicklungsprogramm zu erarbeiten (§§ 7 und 8), 
     b) raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen anderer Länder oder von  
         Nachbarstaaten oder solche raumbedeutsamen Planungen und Maß- 
         nahmen, die erhebliche Auswirkungen auf andere Länder oder Nachbar- 
         staaten haben können, mit diesen nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit 
         und Gleichwertigkeit abzustimmen, 
     c) die Planungen des Bundes und die raumbedeutsamen Planungen und Maß- 
         nahmen im Gebiet des Landes, soweit sie für einen größeren Raum Bedeu- 
         tung haben, sowie die Planungen der regionalen Planungsgemeinschaften 
         aufeinander abzustimmen, 
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     d) die regionalen Raumordnungspläne zu genehmigen (§ 10 Abs. 2) und 
     e) Abweichungen zuzulassen von einem Ziel  
         aa) des Landesentwicklungsprogramms oder 
         bb) eines regionalen Raumordnungsplans, soweit es sich um landesweit 
               oder landespolitisch bedeutsame Planungen oder Maßnahmen han- 
               delt; 
2.  den oberen Landesplanungsbehörden obliegt,  
     a) die raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen in ihrem Bereich, soweit sie 
         nicht unter Nummer 1 Buchst. c oder Nummer 3 Buchst. a fallen, aufeinander 
         abzustimmen, 
     b) Abweichungen von einem Ziel eines regionalen Raumordnungsplans zuzulas- 
         sen, soweit nicht die oberste Landesplanungsbehörde nach Nummer 1 
         Buchst. e Doppelbuchst. bb zuständig ist,  
     c) die Aufsicht über die Planungsgemeinschaften auszuüben (§ 15 Abs. 8) und  
     d) die landesplanerische Stellungnahme nach § 20 abzugeben, soweit nicht die 
         unteren Landesplanungsbehörden nach Nummer 3 Buchst. b zuständig sind; 
3.  den unteren Landesplanungsbehörden obliegt,  
     a) die raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, soweit sie nicht über ihren 
         Bereich hinaus mittelbar oder unmittelbar Bedeutung haben, aufeinander abzu 
         stimmen und 
     b) die landesplanerische Stellungnahme nach § 20 abzugeben, soweit ihnen diese 
         Aufgabe durch Rechtsverordnung des fachlich zuständigen Ministeriums über 
         tragen ist. 

   Im Falle des Satzes 1 Nr. 1 Buchst. c kann sich die oberste Landesplanungsbehörde 
zur Durchführung ihrer Aufgaben der zuständigen oberen Landesplanungsbehörde 
bedienen; haben die Planungen und Maßnahmen mittelbar oder unmittelbar Auswir-
kungen auf die örtlichen Zuständigkeitsbereiche beider oberen Landesplanungsbe-
hörden, so bestimmt die oberste Landesplanungsbehörde, welche obere Landespla-
nungsbehörde zuständig ist. Das fachlich zuständige Ministerium kann die Zuständig-
keit nach Satz 1 Nr. 1 Buchst. c durch Rechtsverordnung ganz oder teilweise auf die 
oberen Landesplanungsbehörden übertragen, wenn dies zur sachgerechten Erfüllung 
der Aufgabe erforderlich ist. 

 
(2) Die Landesplanungsbehörden wirken darauf hin, dass die Ziele der Landes-
planung (§ 5) in ihrem Bereich beachtet werden. Sie unterrichten die in § 1 Abs. 4 
Satz 1 genannten Stellen und Personen sowie Verbände und Wirtschaftsunterneh-
men auf Antrag über die Ziele der Landesplanung, soweit sie deren Planungsbereich 
betreffen. Sie beraten die Planungsträger und koordinieren deren raumbedeutsame 
Planungen und Maßnahmen. 
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Teil 2 
Durchführung der Raumordnung 

 
Abschnitt 1 

Raumordnungspläne 
 
 

§ 5 
Ziele der Landesplanung 

 
Die Ziele der Landesplanung, die räumlich und sachlich zur Verwirklichung der 
Grundsätze des § 2 Abs. 2 ROG erforderlich sind, werden im Landesentwicklungs-
programm und in den regionalen Raumordnungsplänen festgesetzt und begründet. In 
Raumordnungsplänen sind Ziele als solche zu kennzeichnen. 
 
 

§ 6 
Allgemeine Bestimmungen über Raumordnungspläne 

 
(1) Bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen sind die Grundsätze der Raumord-
nung gegeneinander und untereinander abzuwägen. Sonstige öffentliche Belange 
sowie private Belange sind in der Abwägung zu berücksichtigen, soweit sie auf der 
jeweiligen Planungsebene erkennbar und von Bedeutung sind. In der Abwägung sind 
auch die Erhaltungsziele oder der Schutzzweck der Schutzgebiete im Sinne des § 33 
des Bundesnaturschutzgesetzes zu berücksichtigen; soweit diese erheblich beein-
trächtigt werden können, ist § 35 des Bundesnaturschutzgesetzes anzuwenden. 
 
(2) Bei der Festlegung bestimmter raumbedeutsamer Funktionen oder Nutzungen 
können insbesondere Gebiete ausgewiesen werden, in denen  
1.  andere raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen ausgeschlossen sind, 
     soweit diese mit den vorrangigen Funktionen, Nutzungen oder Zielen der Raum- 
     ordnung nicht vereinbar sind (Vorranggebiete), 
2.  bestimmten raumbedeutsamen Funktionen oder Nutzungen bei der Abwägung mit 
     konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen 
     werden soll (Vorbehaltsgebiete), 
3.  bestimmte raumbedeutsame Funktionen oder Nutzungen ausgeschlossen sind 
    (Ausschlussgebiete). 
 
(3) Bei Aufstellung der Raumordnungspläne sind diejenigen öffentlichen Stellen und 
Personen des Privatrechts zu beteiligen, für die eine Beachtenspflicht nach § 4 Abs. 1 
oder 3 ROG begründet werden soll. 
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(4) Der Entwurf eines Raumordnungsplans ist für die Dauer von sechs Wochen bei 
allen unteren Landesplanungsbehörden sowie den Stadtverwaltungen der kreisfreien 
Städte im Geltungsbereich des Raumordnungsplans öffentlich auszulegen. Ort und 
Dauer der Auslegung sind mindestens eine Woche vor Beginn der Auslegungsfrist 
öffentlich bekannt zu machen mit dem Hinweis darauf, dass Anregungen bis zwei 
Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist schriftlich oder in elektronischer Form vor-
gebracht werden können. Die fristgemäß vorgebrachten Anregungen sind zu prüfen. 
Wird der Entwurf des Raumordnungsplans in wesentlichen Teilen geändert oder er-
gänzt, so ist er erneut auszulegen. Bei der erneuten Auslegung kann bestimmt wer-
den, dass Anregungen nur zu den geänderten oder ergänzten Teilen vorgebracht 
werden können; die Auslegungsfrist kann in diesem Fall bis auf zwei Wochen verkürzt 
werden. Rechtsansprüche werden durch die Einbeziehung der Öffentlichkeit nicht 
begründet. 
 
(5) Den Raumordnungsplänen ist eine Begründung beizufügen. 
 
(6) Raumordnungspläne sollen spätestens nach zehn Jahren erneut aufgestellt wer-
den. Sie können jederzeit in dem Verfahren, das für ihre Aufstellung gilt, geändert 
oder ergänzt werden. 
 
(7) Die Verletzung der für Raumordnungspläne geltenden Verfahrens- und Formvor- 
schriften muss innerhalb eines Jahres nach Bekanntmachung des Raumordnungs- 
plans schriftlich geltend gemacht werden. Auf die Jahresfrist und den Fristbeginn ist 
bei der Bekanntmachung hinzuweisen. Die Beachtlichkeit einer Verletzung von Ver-
fahrens- und Formvorschriften sowie von Abwägungsmängeln ist insbesondere aus-
geschlossen bei 
1.  Unvollständigkeit der Begründung des Raumordnungsplans, 
2.  Abwägungsmängeln, die weder offensichtlich noch auf das Abwägungsergebnis 
     von Einfluss gewesen sind. 
 
(8) Abwägungsmängel, die nicht nach Absatz 7 Satz 2 Nr. 2 unbeachtlich sind und die 
durch ein ergänzendes Verfahren behoben werden können, führen nicht zur Nichtig-
keit des Raumordnungsplans. Bis zur Behebung der Mängel entfaltet der Raumord-
nungsplan keine Bindungswirkungen. 

 
 

§ 7 
Landesentwicklungsprogramm 

 
(1) Das Landesentwicklungsprogramm enthält die Ziele und Grundsätze der Landes-
planung. Die für eine nachhaltige Raumentwicklung landesplanerisch wesentlichen 
Elemente werden beschrieben und zeichnerisch dargestellt, insbesondere: 
1.  die Raumstruktur, 
2.  die Siedlungsstruktur, insbesondere die zentralen Orte höherer Stufe (Ober- und 
     Mittelzentren) und 
3.  die das ganze Land und seine Teilräume berührenden raumbedeutsamen Pla- 
     nungen und Maßnahmen der Planungsträger des Bundes und des Landes, der 
     Körperschaften, die der Aufsicht des Bundes oder des Landes unterstehen, sowie 
     von Personen des Privatrechts im Sinne des § 4 Abs. 3 ROG nach ihrer Abstim- 
     mung untereinander. 
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(2) Die regionalen Raumordnungspläne sollen bei der Erarbeitung des Landesent-
wicklungsprogramms berücksichtigt werden. 
 
 

§ 8 
Aufstellung und Wirkung des Landesentwicklungsprogramms 

 
(1) Das Landesentwicklungsprogramm wird von der obersten Landesplanungs-
behörde unter Beteiligung der obersten Landesbehörden, der davon berührten Be-
hörden und Planungsträger des Bundes und des Landes, der Personen des Privat-
rechts, für die eine Beachtenspflicht nach § 4 Abs. 3 ROG begründet werden soll, und 
der benachbarten Länder und Nachbarstaaten erarbeitet. Die Regionen in den Nach-
barstaaten werden beteiligt, soweit Gegenseitigkeit gewährleistet ist. Die kommuna-
len Spitzenverbände sowie die Gemeinden und Gemeindeverbände, für die unmittel-
bare Anpassungspflichten begründet werden, sind anzuhören. Bei der Erarbeitung 
des Entwurfs für das Landesentwicklungsprogramm hält die oberste Landespla-
nungsbehörde den Innenausschuss des Landtags über den Stand der Arbeiten auf 
dem Laufenden und gibt ihm Gelegenheit zur Stellungnahme. Die Landesregierung 
beschließt im Benehmen mit dem Innenausschuss des Landtags über das Landes-
entwicklungsprogramm. Trägt die Landesregierung bei der Beschlussfassung über 
das Landesentwicklungsprogramm einer Stellungnahme nicht Rechnung, so ist dies 
zu begründen. Das Landesentwicklungsprogramm wird durch Rechtsverordnung der 
Landesregierung für verbindlich erklärt. 
 
(2) Nach In-Kraft-Treten der Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 7 kann das Lan-
desentwicklungsprogramm bei den Landesplanungsbehörden und den Stadtverwal-
tungen der kreisfreien Städte eingesehen werden. 
 
(3) Die oberste Landesplanungsbehörde kann im Einvernehmen mit den jeweils be-
rührten obersten Landesbehörden die Abweichung von einem Ziel des Landesent-
wicklungsprogramms zulassen, wenn diese aufgrund veränderter Tatsachen oder 
Erkenntnisse unter raumordnerischen Gesichtspunkten vertretbar ist und das Lan-
desentwicklungsprogramm in seinen Grundzügen nicht berührt wird. Antragsbefugt 
sind insbesondere die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die in § 5 Abs. 1 
ROG genannten Stellen und Personen, die das Ziel der Raumordnung zu beachten 
haben. 
 
(4) Soweit Fachplanungen der Landesbehörden für ein großflächiges Gebiet im Lan-
desentwicklungsprogramm nicht enthalten sind, werden sie im Einvernehmen mit der 
obersten Landesplanungsbehörde aufgestellt. 
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§ 9 
Regionale Raumordnungspläne 

 
(1) Die regionalen Raumordnungspläne sollen das Landesentwicklungsprogramm für 
die jeweilige Region konkretisieren. Sie sollen in beschreibender und zeichnerischer 
Darstellung im Wesentlichen angeben: 
1.  die besonderen Funktionen von Gemeinden, 
2.  die zentralen Orte der Grundversorgung (Grundzentren), 
3.  die raumbedeutsamen Fach- und Einzelplanungen für die Region entsprechend 
     § 7 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3, 
4.  die zur Verwirklichung der Raumordnung geeignet erscheinenden Maßnahmen 
     und 
5.  die überörtlichen Erfordernisse und Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des 
     Naturschutzes und der Landschaftspflege (§ 16 Abs. 1 des Landespflegegeset- 
     zes); zugleich soll festgelegt werden, dass in einem bestimmten Gebiet unver- 
     meidbare Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder des 
     Landschaftsbildes an anderer Stelle ausgeglichen, ersetzt oder gemindert werden 
     können. 
Die für die zeichnerische Darstellung von Festlegungen in regionalen Raumord-
nungsplänen notwendigen Planzeichen sind mit einer von dem für Raumordnung zu-
ständigen Bundesministerium durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundes-
rates bestimmten Bedeutung und Form zu verwenden. 
 
(2) Verbindliche Bauleitpläne und solche, bei denen eine Planreife nach § 33 Abs. 1 
des Baugesetzbuchs vorliegt, sollen berücksichtigt werden, soweit es die Belange 
des größeren Raumes zulassen. 
 
(3) Zur Konkretisierung der regionalen Raumordnungspläne können fachlich oder 
räumlich begrenzte Teilpläne aufgestellt werden. 
 
(4) Die Regionalpläne benachbarter Planungsräume sind aufeinander abzustimmen. 
Ist angesichts bestehender Verflechtungen, insbesondere in einem verdichteten 
Raum, eine Planung über die Grenzen des Landes Rheinland-Pfalz erforderlich, so 
sind im gegenseitigen Einvernehmen mit dem benachbarten Land oder dem Nach-
barstaat die notwendigen Maßnahmen, wie eine gemeinsame Regionalplanung oder 
eine gemeinsame informelle Planung, zu treffen. 
 
 

§ 10 
Aufstellung und Wirkung der regionalen Raumordnungspläne 

 
(1) Die regionalen Raumordnungspläne werden von den Planungsgemeinschaften für 
die jeweilige Region unter Beteiligung der durch die Planung berührten Behörden und 
Planungsträger des Bundes und des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbän-
de sowie der Personen des Privatrechts, für die eine Beachtenspflicht nach § 4 Abs. 3 
ROG begründet werden soll, erarbeitet. Den Gemeinden und Gemeindeverbänden ist 
nach Fertigstellung des Planentwurfs Gelegenheit zu geben, zu den vorgesehenen 
Erfordernissen der Raumordnung Stellung zu nehmen, soweit sie von diesen berührt 
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sein können. Trägt die Regionalvertretung einer Stellungnahme bei der Beschluss-
fassung über den regionalen Raumordnungsplan nicht Rechnung, so ist dies in dem 
Beschluss zu begründen. 
 
(2) Die regionalen Raumordnungspläne bedürfen der Genehmigung der obersten 
Landesplanungsbehörde, die diese im Benehmen mit den jeweils berührten obersten 
Landesbehörden erteilt. Die Genehmigung ist zu versagen, wenn die Planaufstellung 
Mängel aufweist, insbesondere wenn die nach § 1 Abs. 4 unmittelbar geltenden 
Grundsätze der Raumordnung unrichtig oder nicht zweckmäßig angewendet oder 
abgewogen, oder die übergeordneten Ziele der Landesplanung (§ 5) nicht beachtet 
sind. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn die oberste Landesplanungsbehörde 
nicht innerhalb eines Jahres nach Einleitung des Genehmigungsverfahrens wider-
sprochen hat. Der Genehmigungsbescheid ist im Staatsanzeiger für Rheinland-Pfalz 
bekannt zu machen; damit wird der regionale Raumordnungsplan verbindlich. 
 
(3) Verbindliche regionale Raumordnungspläne können bei den oberen und unteren 
Landesplanungsbehörden sowie den Stadtverwaltungen der kreisfreien Städte einge-
sehen werden. 
 
(4) Die oberste Landesplanungsbehörde kann die Planungsgemeinschaft anweisen, 
den regionalen Raumordnungsplan oder einen fachlich oder räumlich begrenzten 
Teilplan innerhalb einer angemessenen Frist aufzustellen oder zu ändern und zur 
Genehmigung vorzulegen. Kommt die Planungsgemeinschaft dieser Planungspflicht 
nicht fristgerecht nach, so kann die oberste Landesplanungsbehörde die Planung 
ganz oder teilweise selbst durchführen oder die Durchführung der oberen Landespla-
nungsbehörde übertragen. 
 
(5) Hat die oberste Landesplanungsbehörde die Genehmigung eines regionalen 
Raumordnungsplans mit der Begründung abgelehnt, dass er dem Landesentwick-
lungsprogramm widerspreche, so ist sie befugt, bei der erneuten Vorlage einen sol-
chen Plan in Abstimmung mit den fachlich zuständigen obersten Landesbehörden 
zum Zwecke der Anpassung zu ändern oder in der geänderten Form zu genehmigen. 
 
(6) Die zuständige Landesplanungsbehörde kann im Benehmen mit den fachlich be-
rührten Stellen der jeweiligen Verwaltungsebene und der jeweiligen Planungsgemein-
schaft die Abweichung von einem Ziel des regionalen Raumordnungsplans zulassen, 
wenn diese aufgrund veränderter Tatsachen oder Erkenntnisse unter raumordneri-
schen Gesichtspunkten vertretbar ist und der regionale Raumordnungsplan in seinen 
Grundzügen nicht berührt wird. § 8 Abs. 3 Satz 2 gilt entsprechend. 
 
 

§ 11 
Verwirklichung der Raumordnungspläne 

 
(1) Die Landesplanungsbehörden und die Träger der Regionalplanung wirken auf die 
Verwirklichung der Raumordnungspläne hin. Sie sollen die Zusammenarbeit der für 
die Verwirklichung maßgeblichen öffentlichen Stellen und Personen des Privatrechts 
fördern. Dies kann insbesondere durch regionale Entwicklungskonzepte erfolgen, 
durch die für einen Teilraum raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen vorge-
schlagen und aufeinander abgestimmt werden und die die Grundlage der Fortschrei-
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bung der regionalen Raumordnungspläne darstellen können. Regionalmarketing und 
Regionalmanagement sind geeignete Instrumente zur Umsetzung solcher Planungen 
und Maßnahmen. 
 
(2) Die Zusammenarbeit von Gemeinden und Gemeindeverbänden zur Stärkung zu-
sammenhängender Entwicklungsräume soll unterstützt werden. Dabei können insbe-
sondere Städtenetze und Naturparke wichtige Impulsgeber für eine regionale Ent-
wicklung sein. 
 
(3) Zur Vorbereitung und Verwirklichung von Raumordnungsplänen können vertragli-
che Vereinbarungen geschlossen werden. 

 
 
      Abschnitt 2 
Regionalplanung 

 
 

§ 12 
Regionalplanung 

 
Bei der überörtlichen, überfachlichen und zusammenfassenden Landesplanung im 
Gebiet einer Region (Regionalplanung) wirken Land, Gemeindeverbände und Ge-
meinden nach Maßgabe dieses Gesetzes zusammen. 
 
 

§ 13 
Bezeichnung und Abgrenzung der Regionen 

 
(1) Rheinland-Pfalz ist planungsrechtlich in die Regionen Mittelrhein-Westerwald, 
Trier, Rheinhessen-Nahe, Rheinpfalz und Westpfalz eingeteilt. 
 
(2) Es umfassen: 
1.  die Region Mittelrhein-Westerwald 
     das Gebiet der kreisfreien Stadt Koblenz sowie der Landkreise Ahrweiler, Altenkir- 
     chen (Westerwald), Cochem-Zell, Mayen-Koblenz, Neuwied, Rhein-Hunsrück- 
     Kreis, Rhein-Lahn-Kreis und Westerwaldkreis, 
2.  die Region Trier  
     das Gebiet der kreisfreien Stadt Trier sowie der Landkreise Bernkastel-Wittlich, 
     Bitburg-Prüm, Daun und Trier-Saarburg, 
3.  die Region Rheinhessen-Nahe 
     das Gebiet der kreisfreien Städte Mainz und Worms sowie der Landkreise Alzey- 
     Worms, Bad Kreuznach, Birkenfeld und Mainz-Bingen, 
4.  die Region Rheinpfalz 
     das Gebiet der kreisfreien Städte Frankenthal (Pfalz), Landau in der Pfalz, Lud- 
     wigshafen am Rhein, Neustadt an der Weinstraße, Speyer und Worms sowie der 
     Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim, Ludwigshafen und Südliche Weinstraße 
     und 
5.  die Region Westpfalz 
     das Gebiet der kreisfreien Städte Kaiserslautern, Pirmasens und Zweibrücken 
     sowie der Landkreise Donnersbergkreis, Kaiserslautern, Kusel und Südwestpfalz. 
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(3) Das fachlich zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 
Zustimmung des Innenausschusses des Landtags Änderungen für die Zugehörigkeit 
einzelner Gemeinden im Grenzbereich der Regionen nach Absatz 1 zu bestimmen, 
wenn dies wegen der Entwicklung der strukturellen Verhältnisse zweckmäßig ist. 

 
(4) Ist aufgrund struktureller Verflechtungen eine einheitliche grenzüberschreitende 
Regionalplanung mit Gebieten benachbarter Länder oder von Nachbarstaaten erfor-
derlich oder zweckmäßig, so kann durch Staatsvertrag auch eine von der Regionsab-
grenzung nach den Absätzen 1 und 2 abweichende Regelung getroffen werden. 
 
 

§ 14 
Planungsgemeinschaften 

 
(1) Die kreisfreien Städte und Landkreise im Gebiet einer Region bilden eine Pla-
nungsgemeinschaft; sie sind Mitglieder der Planungsgemeinschaft. 
 
(2) Auf ihren Antrag können 
1.  große kreisangehörige Städte, 
2.  Industrie- und Handelskammern, Handwerkskammern und Landwirtschafts- 
     kammern und 
3.  Gewerkschaften und Arbeitgeberverbände 
als Mitglieder in die Planungsgemeinschaft aufgenommen werden. 
 
(3) Der Planungsgemeinschaft obliegt als Pflichtaufgabe der kommunalen Selbstver-
waltung die Aufstellung und Änderung des regionalen Raumordnungsplans nach § 9 
Abs. 1 sowie der Pläne nach § 9 Abs. 3. Sie kann darüber hinaus regionale Entwick-
lungskonzepte im Sinne des § 11 Abs. 1 Satz 3 erarbeiten. Mit Zustimmung der  
obersten Landesplanungsbehörde kann die Planungsgemeinschaft weitere konzepti-
onelle oder koordinierende Aufgaben übernehmen, soweit ein Zusammenhang mit 
der Regionalplanung besteht. 
 
(4) Die Regionalvertretung beschließt bei der Aufstellung oder Änderung des regiona-
len Raumordnungsplans: 
1.  die Erarbeitung des Planentwurfs, 
2.  die Anhörung zum Planentwurf (§ 10 Abs. 1) und dessen öffentliche Auslegung 
     (§ 6 Abs. 4) sowie 
3.  den regionalen Raumordnungsplan und seine Vorlage zur Genehmigung durch die 
     oberste Landesplanungsbehörde. 
 
(5) Die örtlich zuständige obere Landesplanungsbehörde nimmt die Verwaltungsauf-
gaben der Planungsgemeinschaft unentgeltlich wahr, insbesondere stellt sie die Ent-
würfe für die regionalen Raumordnungspläne sowie deren Änderung her. Erstreckt 
sich eine Planungsgemeinschaft auf die örtlichen Zuständigkeitsbereiche beider obe-
ren Landesplanungsbehörden, so bestimmt die oberste Landesplanungsbehörde, 
welche obere Landesplanungsbehörde für die Aufgabe nach Satz 1 zuständig ist. Bei 
den oberen Landesplanungsbehörden werden leitende Planerinnen und Planer für die 
Regionen bestellt; Bestellung und Abberufung erfolgen jeweils im Einvernehmen mit 
dem Regionalvorstand der Planungsgemeinschaft. Wenn die örtlich zuständige obere 
Landesplanungsbehörde ihren Sitz nicht im Gebiet der Region hat, kann die regionale 
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Planungsgemeinschaft ihre Geschäftsstelle auch an einem Ort im Gebiet der Region 
einrichten. 
 
(6) Die oberste Landesplanungsbehörde gewährt den Planungsgemeinschaften an-
gemessene Zuwendungen. 
 
(7) Unbeschadet des § 13 Abs. 4 können die Planungsgemeinschaften oder einer 
Planungsgemeinschaft angehörende kreisfreie Städte oder Landkreise in Fragen der 
Regionalplanung über die Landes- und Staatsgrenzen hinaus mit den dortigen Trä-
gern dieser Planung zusammenarbeiten. 
 
 

§ 15 
Rechtsform der Planungsgemeinschaften 

 
(1) Die Planungsgemeinschaften sind Körperschaften des öffentlichen Rechts; die 
Bestimmungen des Zweckverbandsgesetzes über Zweckverbände sind entsprechend 
anzuwenden, soweit dieses Gesetz oder Rechtsvorschriften aufgrund dieses Geset-
zes keine Regelung treffen. Die Satzung der Planungsgemeinschaft kann von § 6 
Abs. 2 bis 4 und § 8 des Zweckverbandsgesetzes sowie von den nach § 7 Abs. 1 des 
Zweckverbandsgesetzes sinngemäß geltenden § 15 Abs. 1 bis 3 und §§ 27, 34, 35, 
37 und 39 der Gemeindeordnung abweichende Regelungen treffen. 
 
(2) Organe der Planungsgemeinschaft sind die Regionalvertretung und der Regional-
vorstand. 
 
(3) Die Regionalvertretung besteht aus: 
1.  den Oberbürgermeisterinnen und Oberbürgermeistern sowie den Landrätinnen 
     und Landräten der Mitglieder nach § 14 Abs. 1 oder deren allgemeinen Vertrete- 
     rinnen und Vertretern, 
2.  mindestens zwei und höchstens zehn weiteren Personen, die von einem jeden 
     Mitglied der Planungsgemeinschaft, das Gebietskörperschaft ist, je nach der  
     Einwohnerzahl seines zur Region gehörenden Gebiets entsandt werden; diese 
     Mitglieder der Regionalvertretung und die sie vertretenden Mitglieder werden von 
     den Stadträten und Kreistagen in entsprechender Anwendung des § 45 der Ge- 
     meindeordnung und des § 39 der Landkreisordnung gewählt; der Kreistag wählt 
     mindestens die Hälfte der zu entsendenden Mitglieder und der sie vertretenden 
     Mitglieder aus Vorschlägen der Vertretungsorgane der Verbandsgemeinden und 
     verbandsfreien Gemeinden, 
3.  je einem die Mitglieder nach § 14 Abs. 2 Nr. 2 und 3 vertretenden Mitglied. 
Frauen sollen in der Regionalvertretung angemessen vertreten sein. 
 
(4) Die Regionalvertretung wählt aus ihrer Mitte den Regionalvorstand. Er besteht 
mindestens zu einem Drittel aus Mitgliedern nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 2. 
 
(5) Die Satzung der Planungsgemeinschaft wird durch die Mitglieder nach § 14 Abs. 1 
beschlossen; sie bedarf der Genehmigung der obersten Landesplanungsbehörde. 
 
(6) Die Planungsgemeinschaften können für fachlich oder räumlich begrenzte Pla-
nungsaufgaben Ausschüsse bilden. 
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(7) Die Planungsgemeinschaften können von ihren Mitgliedern Umlagen, von den 
Mitgliedern, die nicht Gebietskörperschaften sind, Beiträge erheben. 
 
(8) Die oberen Landesplanungsbehörden üben die Aufsicht über die Planungsge-
meinschaften aus. Oberste Aufsichtsbehörde ist die oberste Landesplanungsbehörde. 
Erstreckt sich eine Planungsgemeinschaft auf die örtlichen Zuständigkeitsbereiche 
beider oberen Landesplanungsbehörden, so bestimmt die oberste Landesplanungs-
behörde, welche obere Landesplanungsbehörde zuständig ist. 
 
 

Teil 3 
Sicherung der Raumordnung 

 
 

§ 16 
Unterrichtung des Landtags 

 
Die Landesregierung erstattet in einem Abstand von fünf Jahren, gerechnet ab dem 
Jahr 1998, dem Landtag einen Bericht über 
1.  auf die räumliche Entwicklung des Landes einwirkende Tatsachen und Entwick- 
     lungstendenzen, 
2.  zur räumlichen Entwicklung durchgeführte Maßnahmen. 

 
 

§ 17 
Raumordnungsverfahren 

 
(1) Die Landesplanungsbehörde führt für die in der Raumordnungsverordnung ge-
nannten Planungen und Maßnahmen ein Raumordnungsverfahren durch, wenn sie 
im Einzelfall raumbedeutsam sind und überörtliche Bedeutung haben. Sie kann auch 
für weitere Planungen und Maßnahmen, deren Wirkungen sich über größere Gebiete 
erstrecken, von Amts wegen oder auf Antrag ein Raumordnungsverfahren durchfüh-
ren. Ein Anspruch auf die Durchführung eines Raumordnungsverfahrens besteht 
nicht. 
 
(2) Durch das Raumordnungsverfahren wird festgestellt, 
1.  ob raumbedeutsame Planungen oder Maßnahmen mit den Erfordernissen der 
     Raumordnung übereinstimmen und 
2.  wie raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen unter den Gesichtspunkten der 
     Raumordnung aufeinander abgestimmt oder durchgeführt werden können 
(Raumverträglichkeitsprüfung). 
 
(3) Über die Notwendigkeit, ein Raumordnungsverfahren durchzuführen, ist innerhalb 
einer Frist von vier Wochen nach Einreichung der hierfür erforderlichen Unterlagen zu 
entscheiden. Das Raumordnungsverfahren ist nach Vorliegen der vollständigen Un-
terlagen innerhalb einer Frist von sechs Monaten abzuschließen. 
 
(4) Der Träger der Planung oder Maßnahme legt der Landesplanungsbehörde die für 
die raumordnerische Beurteilung erforderlichen Unterlagen vor, soweit ihre Beibrin-
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gung für ihn zumutbar ist. Die Unterlagen müssen zumindest folgende Angaben ent-
halten: 
1.  Beschreibung der Planung oder Maßnahme nach Standort, Art und Umfang sowie 
     Bedarf an Grund und Boden, 
2.  Übersicht über die wichtigsten vom Träger der Planung oder Maßnahme geprüften 
     Standort- oder Trassenalternativen und die wesentlichen Auswahlgründe, 
3.  Beschreibung der raum- und siedlungsstrukturellen Ausgangslage,  
4.  Beschreibung der Beeinflussung der raum- und siedlungsstrukturellen Entwicklung 
     eines Gebietes durch die Planung oder Maßnahme,  
5.  Beschreibung der sonstigen erheblichen Auswirkungen der Planung oder Maß- 
     nahme auf die Siedlungs- und Infrastruktur sowie 
6.  Beschreibung der erheblichen überörtlichen Auswirkungen der Planung oder Maß- 
     nahme auf die Umwelt und der Maßnahmen zur Vermeidung, Verminderung und 
     zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. 
Eine allgemein verständliche Zusammenfassung dieser Angaben ist beizufügen. Die 
Landesplanungsbehörde berät den Träger der Planung oder Maßnahme über Art und 
Umfang der erforderlichen Unterlagen und erörtert mit ihm, gegebenenfalls unter Ein-
beziehung der berührten Fachplanungsträger, sonstige für das Raumordnungsverfah-
ren erhebliche Fragen. Die Landesplanungsbehörde kann vom Träger der Planung 
oder Maßnahme die Vorlage von Gutachten verlangen oder im Falle des § 19 Gut-
achten auf seine Kosten einholen. 
 
(5) Im Raumordnungsverfahren sind zu beteiligen: 
1.  die jeweilige Planungsgemeinschaft, 
2.  alle von der Planung oder Maßnahme berührten 
     a) Gemeinden und Gemeindeverbände, 
     b) Behörden, 
     c) öffentlichen Planungsträger, 
     d) Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts, 
     e) Personen des Privatrechts im Sinne des § 4 Abs. 3 ROG, 
     f) Nachbarstaaten nach den Grundsätzen der Gegenseitigkeit und Gleichwertigkeit 
        und 
     g) anerkannten Landespflegeorganisationen sowie 
3.  diejenigen natürlichen und juristischen Personen, von denen Auskünfte für das 
     Verfahren (§ 22 Abs. 2) verlangt werden. 
Die Landesplanungsbehörde kann den zu Beteiligenden angemessene Fristen für die 
Abgabe ihrer Stellungnahme setzen. Der raumordnerische Entscheid ergeht im Be-
nehmen mit der regionalen Planungsgemeinschaft. 
 
(6) Bei Planungen und Maßnahmen der militärischen Verteidigung entscheidet das 
zuständige Bundesministerium oder die von ihm bestimmte Stelle, bei Planungen und 
Maßnahmen der zivilen Verteidigung die zuständige Stelle über Art und Umfang der 
Angaben für die Planungen und Maßnahmen. 
 
(7) Die Landesplanungsbehörde unterrichtet die Öffentlichkeit über das Raumord-
nungsverfahren. Die Planung oder Maßnahme und das Ergebnis des Raumord-
nungsverfahrens werden in den Gemeinden, in denen sich die Planung oder Maß-
nahme voraussichtlich auswirkt, auf Kosten des Trägers der Planung oder Maßnah-
me ortsüblich bekannt gemacht. Die in Absatz 4 genannten Unterlagen sind für die 
Dauer eines Monats öffentlich auszulegen. Ort und Zeit der Auslegung sind mindes-
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tens eine Woche vor Beginn der Auslegungsfrist auf Kosten des Trägers der Planung 
oder Maßnahme ortsüblich bekannt zu machen. Nach Beendigung der Auslegung 
kann eine Erörterung oder eine Anhörung der Öffentlichkeit unter Beteiligung des 
Trägers der Planung oder Maßnahme erfolgen. Die Einwohnerinnen und Einwohner 
und die ihnen nach § 14 Abs. 3 und 4 der Gemeindeordnung gleichgestellten Perso-
nen und Personenvereinigungen können sich bis zwei Wochen nach Ablauf der Aus-
legungsfrist zu der Planung oder Maßnahme schriftlich oder in elektronischer Form 
äußern; darauf ist in der Bekanntmachung hinzuweisen. Die eingegangenen Äuße-
rungen leitet die Gemeinde an die Landesplanungsbehörde weiter. Rechtsansprüche 
werden durch die Einbeziehung der Öffentlichkeit nicht begründet; die Verfolgung von 
Rechten im nachfolgenden Zulassungsverfahren bleibt unberührt. 
 
(8) Bei Raumordnungsverfahren für Planungen und Maßnahmen der in § 15 Abs. 1 
des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung genannten Art führt die Lan-
desplanungsbehörde eine Umweltverträglichkeitsprüfung durch, die den Anforderun-
gen des § 15 Abs. 2 und 3 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung ent-
spricht. 
 
(9) Wird für eine Planung oder Maßnahme ein Zielabweichungsverfahren durchge-
führt, können beide Verfahren miteinander verbunden werden. 
 
(10) Der raumordnerische Entscheid ist von den in § 4 Abs. 2 und 3 ROG genannten 
Stellen und Personen bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die den im 
Raumordnungsverfahren beurteilten Gegenstand betreffen, sowie bei Genehmigun-
gen, Planfeststellungen und sonstigen behördlichen Entscheidungen über die Zuläs-
sigkeit von Planungen und Maßnahmen nach Maßgabe der dafür geltenden Vor-
schriften zu berücksichtigen. Die Pflicht, Ziele der Raumordnung zu beachten, bleibt 
unberührt. Ist nicht innerhalb von fünf Jahren nach Ergehen des raumordnerischen 
Entscheids ein Zulassungsverfahren eingeleitet oder bei zulassungsfreien Planungen 
und Maßnahmen mit deren Verwirklichung begonnen worden, so ist der raumordneri-
sche Entscheid zu überprüfen. 
 
(11) Das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens hat gegenüber dem Träger der Pla-
nung oder Maßnahme und gegenüber Einzelnen keine unmittelbare Rechtswirkung 
und ersetzt nicht die Genehmigungen, Planfeststellungen und sonstigen behördlichen 
Entscheidungen nach anderen Rechtsvorschriften. 
 
 

§ 18 
Vereinfachte raumordnerische Prüfung 

 
Für raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen, bei denen die Durchführung eines 
Raumordnungsverfahrens nach § 17 nicht erforderlich ist, kann die Landesplanungs-
behörde eine vereinfachte raumordnerische Prüfung vornehmen. Die Prüfung ist auf 
die im Einzelfall notwendigen Untersuchungen zu beschränken. 
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§ 19 
Landesplanerischer Einspruch, Untersagung raumordnungswidriger 

Planungen und Maßnahmen 
 
(1) Die oberste Landesplanungsbehörde und die oberen Landesplanungsbehörden 
können gegen raumbedeutsame Planungen und Maßnahmen nach Anhörung der 
fachlich zuständigen obersten Landesbehörden den landesplanerischen Einspruch 
einlegen, wenn Ziele der Raumordnung entgegenstehen oder ihre eingeleitete Auf-
stellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung unmöglich gemacht oder wesentlich 
erschwert wird. 
 
(2) Die Einlegung des landesplanerischen Einspruchs gilt als Einleitung des Raum-
ordnungsverfahrens (§ 17), wenn nicht für die beanstandete Planung oder Maßnah-
me ein Raumordnungsverfahren bereits durchgeführt worden ist. 
 
(3) Die oberste Landesplanungsbehörde kann mit oder nach Einlegung des landes-
planerischen Einspruchs die beanstandete raumbedeutsame Planung oder Maßnah-
me untersagen: 
1.  zeitlich unbefristet, wenn Ziele der Raumordnung entgegenstehen, oder 
2.  bis zu einer Höchstdauer von zwei Jahren, wenn zu befürchten ist, dass die ein 
     geleitete Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Zielen der Raum- 
     ordnung unmöglich gemacht oder wesentlich erschwert werden würde. 
 
(4) Die befristete Untersagung kann in den Fällen des Absatzes 3 Nr. 2 auch bei be-
hördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen von 
Personen des Privatrechts erfolgen, wenn die Ziele der Raumordnung bei der Ge-
nehmigung der Maßnahme nach § 4 Abs. 4 und 5 ROG rechtserheblich sind. Die Un-
tersagung ist ganz oder teilweise aufzuheben, soweit ihre Voraussetzungen wegge-
fallen sind. 
 
(5) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen eine Untersagung haben keine auf-
schiebende Wirkung. 
 
 

§ 20 
Landesplanerische Stellungnahme 

 
(1) Die Träger der Bauleitplanung teilen der nach § 4 Abs. 1 zuständigen Landespla-
nungsbehörde die vorgesehene Aufstellung oder Änderung eines Flächennutzungs-
plans unter allgemeiner Angabe ihrer Planungsabsichten mit. Die zuständige Landes-
planungsbehörde gibt im Benehmen mit der regionalen Planungsgemeinschaft als-
bald den Trägern der Bauleitplanung in einer landesplanerischen Stellungnahme die 
bei der Aufstellung der Flächennutzungspläne maßgeblichen Erfordernisse der 
Raumordnung bekannt. Diese sind unter Angabe der Funktionsbestimmung der Ge-
meinde in der Region und ihrer Beziehung zu den Gemeinden mit zentralörtlicher Be-
deutung näher darzulegen. 
 
(2) Ist die Aufstellung eines Flächennutzungsplans nicht erforderlich, so gilt Absatz 1 
entsprechend für die Aufstellung und Änderung des Bebauungsplans. 
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§ 21 
Raumordnungskataster 

 
Die oberen Landesplanungsbehörden führen im Rahmen der Raumbeobachtung ein 
Raumordnungskataster. Es stellt alle raumbedeutsamen Planungen, Maßnahmen 
und Festsetzungen dar, die für die Entscheidungen der Landesplanungsbehörden 
von Bedeutung sind. 
 
 

§ 22 
Mitteilungs- und Auskunftspflicht 

 
(1) Die Behörden des Landes, die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die der 
Aufsicht des Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des 
öffentlichen Rechts haben die von ihnen beabsichtigten oder im Rahmen ihrer Zu-
ständigkeit zu ihrer Kenntnis gelangenden raumbedeutsamen Planungen und Maß-
nahmen den Landesplanungsbehörden mitzuteilen, wenn dies wegen der Bedeutung 
der Planung oder Maßnahme angezeigt erscheint. Die Mitteilung hat so frühzeitig zu 
erfolgen, dass diesen die Wahrnehmung ihrer Aufgaben möglich ist, bei Gemeinden 
und Gemeindeverbänden rechtzeitig vor der Beschlussfassung der Vertretungskör-
perschaften. 
 
(2) Der obersten Landesplanungsbehörde ist auf Verlangen Auskunft über raumbe-
deutsame Planungen und Maßnahmen zu erteilen. 
 
(3) Die Landesplanungsbehörden teilen raumbedeutsame Planungen und Maß- 
nahmen den davon berührten Behörden und öffentlichen Planungsträgern mit, wenn 
die die Planung oder Maßnahme beabsichtigende Behörde dies beantragt oder die 
Mitteilung wegen der Bedeutung der Planung oder Maßnahme angezeigt erscheint. 
 
 
(4) Die oberste Landesplanungsbehörde setzt das für die Raumordnung zuständige 
Bundesministerium in Kenntnis 
1.  von den aufgestellten und fortzuschreibenden Raumordnungsplänen (§ 5), 
2.  von den beabsichtigten oder getroffenen sonstigen landesplanerischen Maß- 
     nahmen von wesentlicher Bedeutung. 
Die obersten Landesplanungsbehörden der benachbarten Länder und Nachbarstaa-
ten sollen entsprechend in Kenntnis gesetzt werden. 

 
 

§ 23 
Anpassungsgebot 

 
(1) Die oberste Landesplanungsbehörde kann im Einvernehmen mit den beteiligten 
obersten Landesbehörden verlangen, dass die Gemeinden ihre Bauleitpläne den Zie-
len der Raumordnung anpassen oder Bauleitpläne aufstellen, wenn es zur Verwirkli-
chung von Zielen der Raumordnung erforderlich ist. 
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(2) Eine Gemeinde, die die Anpassung eines rechtswirksamen Bebauungsplans für 
erforderlich hält, ist berechtigt, eine förmliche Entscheidung der obersten Landespla-
nungsbehörde nach Absatz 1 zu beantragen. 
 
(3) Muss eine Gemeinde einen Dritten gemäß den §§ 39 bis 44 des Baugesetzbuchs 
entschädigen, weil sie einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan auf Verlangen nach 
Absatz 1 geändert oder aufgehoben hat, so ist ihr vom Land Ersatz zu leisten, sofern 
die Entschädigungspflicht 2.500,00 EUR, bei Gemeinden mit weniger als 2 000 Ein-
wohnerinnen und Einwohnern 1.000,00 EUR übersteigt. 
 
(4) Absatz 3 gilt entsprechend, wenn der Gemeinde selbst ein Schaden entsteht. 
 
(5) Ein Anspruch auf Ersatzleistung ist ausgeschlossen, wenn die Gemeinde die zu-
ständige Landesplanungsbehörde nicht rechtzeitig von dem Entwurf des auf Verlan-
gen nach Absatz 1 anzupassenden Bebauungsplans unterrichtet hat oder soweit sie 
von einem durch die Maßnahme Begünstigten Ersatz verlangen kann. 
 
 

Teil 4 
Übergangs- und Schlussbestimmungen 

 
 

§ 24 
Übergangsbestimmung 

 
Raumordnungspläne, mit deren Aufstellung zum Zeitpunkt des In-Kraft-Tretens die-
ses Gesetzes bereits begonnen worden ist, werden nach dem bisher geltenden Recht 
(§ 25 Abs. 2) fertig gestellt. 

 
 

§ 25 
In-Kraft-Treten 

 
(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft.  
 
(2) Gleichzeitig treten, vorbehaltlich der Regelung in § 24, außer Kraft: 
1.  das Landesplanungsgesetz in der Fassung vom 8. Februar 1977 (GVBl. S. 5), 
     zuletzt geändert durch Artikel 40 des Gesetzes vom 6. Februar 2001 (GVBl. 
     S. 29), BS 230-1, 
2.  das Regionengesetz in der Fassung vom 8. Februar 1977 (GVBl. S. 14), zuletzt 
     geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. Juli 1996 (GVBl. S. 268), 
     BS 230-2. 
 

Mainz, den 10. April 2003 
Der Ministerpräsident 

Kurt Beck 


